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Vorwort

5

Infolge der Überarbeitung der Vorschriften über 
die regelmäßige technische Überwachung der 
Fahrzeuge (§ 29 StVZO) und einem Großteil 
der hierfür maßgeblichen Richtlinien durch die 
47. Verordnung zur Änderung straßenverkehrs-
rechtlicher Vorschriften musste das Buch an den 
aktuellen Stand angepasst werden.

Die 21. Auflage des Buches enthält die ab dem 
1.7.2012 geltenden Vorschriften und Richtlinien 
einschließlich der AU-Richtlinie.

Die EU-weit geltenden Richtlinien über die 
technische Überwachung der Fahrzeuge (Richt-
linie 2009/40/EG i. d. F. der Richtlinie 2010/48/
EU) sowie über technische Unterwegskontrol-
len (Richtlinie 2000/30/EG i. d. F. der Richtlinie 
2010/47/EU) wurden ebenso aufgenommen wie 
die dazugehörigen Empfehlungen der EU-Kom-
mission.

Kapitel M und N (Einführung in das Straßenver-
kehrsrecht und Zulassung und Betriebserlaub-
nis) wurden insbesondere an die seit dem 
29.4.2009 geltende EG-Fahrzeuggenehmi-
gungsverordnung (EG-FGV) angepasst. 

Die übrigen Vorschriften, Richtlinien und sons-
tigen Ausführungen wurden aktualisiert und 
entsprechen dem Stand 1.5.2012.

Bonn, im Juni 2012

Heribert Braun

Hinweis: Die mit  gekennzeichneten Tabellen können unter www.heinrich-vogel-shop.de 
bzw. unter www.auto-business-shop.de im DIN A4-Format heruntergeladen werden.
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1.	 §	29	StVZO

	 	Untersuchung	der	Kraftfahr-
zeuge	und	Anhänger

(1) Die Halter von zulassungspflichtigen 
Fahrzeugen im Sinne des § 3 Absatz 1 der Fahr-
zeug-Zulassungsverordnung und kennzeichen-
pflichtigen Fahrzeugen nach § 4 Absatz 2 und 3 
Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
haben ihre Fahrzeuge auf ihre Kosten nach 
Maßgabe der Anlage VIII in Verbindung mit 
Anlage VIIIa in regelmäßigen Zeitabständen 
untersuchen zu lassen. Ausgenommen sind

1.  Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen oder 
Kurzzeitkennzeichen,

2.  Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundes-
polizei.

Über die Untersuchung der Fahrzeuge der Feu-
erwehren und des Katastrophenschutzes ent-

scheiden die zuständigen obersten Landesbe-
hörden im Einzelfall oder allgemein.

(2) Der Halter hat den Monat, in dem das 
Fahrzeug spätestens zur

1.  Hauptuntersuchung vorgeführt werden muss, 
durch eine Prüfplakette nach Anlage IX auf 
dem amtlichen Kennzeichen nachzuweisen,

2.  Sicherheitsprüfung vorgeführt werden muss, 
durch eine Prüfmarke in Verbindung mit 
einem SP-Schild nach Anlage IXb nachzu-
weisen.

Prüfplaketten sind von der nach Landesrecht 
zuständigen Behörde oder den zur Durchfüh-
rung von Hauptuntersuchungen berechtigten 
Personen zuzuteilen und auf dem hinteren amt-
lichen Kennzeichen dauerhaft und gegen Miss-
brauch gesichert anzubringen. Prüfmarken sind 
von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 
zuzuteilen und von dem Halter oder seinem Be-
auftragten auf dem SP-Schild nach den Vor-

§	29	und	Anlage	VIII	StVZO;		
Untersuchung	der	Kfz	und	Anhänger
1.	 §	29	StVZO
2.	 Anlage	VIII	StVZO
3.	 Übergangsvorschriften	(§	72	Abs.	2	StVZO)
4.	 Auszug	aus	der	amtlichen	Begründung	zur	Änderung	der	Vorschriften	

über	die	regelmäßige	technische	Überwachung	der	Fahrzeuge		
(§	29	und	Anlagen	VIII	–	VIIIe	StVZO)	durch	die	47.	VO	zur	Änderung	
straßenverkehrsrechtlicher	Vorschriften

5.	 Untersuchungspflichtige	Fahrzeuge	und	Ausnahmen
6.	 Fahrzeuge,	die	kein	eigenes	amtliches	Kennzeichen	führen	müssen	

und	damit	von	der	Untersuchungspflicht	ausgenommen	sind
7.	 Durchführung	von	Untersuchungen	nach	§	29	StVZO	bei		

Auslandsaufenthalten
8.	 Sondervorschriften	für	HU	nach	BOKraft
9.	 HU-Daten-Übermittlungsrichtlinie

107

B1
§ 29 StVZO



133

9.	 Richtlinie	für	die	einheitliche	
Meldung	der	bei	Hauptunter-	
suchungen	(HU)	festgestellten	
Mängel	und	festgestellten	Aus-
bauten	oder	Hoch-	beziehungs-
weise	Rückrüstungen	von		
sicherheits-	und/oder	umwelt-	
relevanten	Einrichtungen	an	
Fahrzeugen	von	den	Techni-
schen	Prüfstellen	(TP)	und		
amtlich	anerkannten	Über-	
wachungsorganisationen	(ÜO)	
an	die	Zentrale	Stelle	nach	
Nummer	3.2	Anlage	VIIIa	und	
Nummer	8.3	der	Anlage	VIIIe	
StVZO		(„HU-Daten-Übermitt-
lungs-Richtlinie“)

	 (VKBl.	2012,	S.	461)

Durch die Neufassung der Vorschriften über die 
regelmäßige technische Überwachung der Fahr-
zeuge wurden die Durchführungsvorschriften 
(u.a. Anlage VIIIa StVZO, Anlage VIIIe StVZO, 
„HU-Richtlinie“) erweitert.

Die Zentrale Stelle nach Anlage VIIIe StVZO 
wertet die bei der HU gewonnenen Prüferfah-
rungen und Mängelfeststellungen auf der 
Grundlage der von den TP und ÜO nach Num-
mer 3.2 der Anlage VIIIa StVZO mindestens 
halbjährlich abzugebenden Meldungen aus. 
Maßgebend für Art und Umfang der Meldungen 
sind die Vorschriften insbesondere von Nummer 
8 der Anlage VIIIe StVZO. Die aus den Meldun-
gen ermittelten Erkenntnisse werden an die in 
Nummer 8 Anlage VIIIe StVZO genannten Stel-
len unter Wahrung der datenschutzrechtlichen 
Vorschriften weitergeleitet. 

Im Benehmen mit den zuständigen obersten 
Landesbehörden wird die nachstehende Richtli-
nie bekannt gegeben. Die Richtlinie ist ab dem 
1. Juli 2012 anzuwenden. 

1. Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt für alle Fahrzeuge, an de-
nen nach § 29 i.V.m. Anlage VIII StVZO Haupt-
untersuchungen (HU) durchzuführen sind.

Grundlage für die Übermittlung und Auswer-
tung der Daten zu den untersuchten Fahrzeugen 
ist Nummer 8 Anlage VIIIe StVZO. 

2. Datenschutz

Der Zentralen Stelle nach Anlage VIIIe StVZO 
dürfen nur die in Nr. 4.1 bis 4.3 genannten  
Daten gemeldet werden.

3.  Form der Datenlieferung, entstehende 
Aufwendungen

3.1  Die in Nr. 4 näher bezeichneten Daten zum 
untersuchten Fahrzeug, zum Untersu-
chungsergebnis und zum Untersuchungs-
bericht müssen in digitaler Form eines ge-
bräuchlichen Dateiformates bereitgestellt 
werden. Für die Datenstruktur gibt es keine 
festen Vorgaben. Die Datenstruktur muss 
jedoch die benötigten Informationen voll-
ständig enthalten und durch die jeweilige 
TP oder ÜO dokumentiert sein, so dass die 
Vorgaben eindeutig und uneingeschränkt 
ableitbar sind. Die Zentrale Stelle nach An-
lage VIIIe StVZO wird die TP und ÜO da-
bei unterstützen, geeignete, aufwandsmini-
male Datenformate und -strukturen zu de-
finieren. 

  Es gelten die Vorschriften von Nummer 8.7 
der Anlage VIIIe StVZO. 

3.2   Die Aufwendungen, die den TP und ÜO 
durch die Meldungen entstehen, sind durch 
die Zentrale Stelle zu ersetzen, die ihrer-
seits die ihr entstehenden Aufwendungen 
für Datenlieferungen an Dritte in Rech-
nung stellen kann. 

4.    Inhalt der Datenlieferung der TP und 
ÜO an die Zentrale Stelle 

4.1. Daten zum untersuchten Fahrzeug

 HU.1  Fahrzeug-Identifizierungsnummer 
(FIN) 

 HU.2  Vollständige KBA-Hersteller- 
schlüsselnummern (4-stellige HSN)
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1.	 Durchführung	der	HU	und		
Vorgaben	(Anlage	VIIIa	und		
Anlage	VIIIe	StVZO

1.1 Anlage VIIIa

(§ 29 Absatz 1 und Absatz 3, Anlage VIII  
Nummer 1.2)

Durchführung der Hauptuntersuchung

1  Durchführung und Gegenstand der 
Hauptuntersuchung

  Bei der Durchführung der Hauptuntersu-
chung (HU) hat der amtlich anerkannte 
Sachverständige oder Prüfer für den Kraft-
fahrzeugverkehr (im Folgenden als aaSoP 
bezeichnet) oder der von einer amtlich  

anerkannten Überwachungsorganisation 
betraute Prüfingenieur (im Folgenden als PI 
bezeichnet) die Einhaltung

 1.  der für diese Untersuchung geltenden 
Vorschriften des § 29 und der Anlage 
VIII sowie

 2.  der dazu im Verkehrsblatt vom Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung im Benehmen mit den  
zuständigen obersten Landesbehörden 
bekannt gemachten Richtlinien

     oder, soweit solche nicht vorliegen,

 3.  diesbezüglicher Vorgaben nach Nummer 
2 der Anlage VIIIe für die Pflicht- und Er-
gänzungsuntersuchungen 

 zu überprüfen.

Durchführung	der	Hauptuntersuchung	(HU)	
und	Sicherheitsprüfung	(SP)
1.	 Durchführung	der	HU	und	Vorgaben	(Anlage	VIIIa	und	Anlage	VIIIe	

StVZO)
2.	 HU-Richtlinie	(Durchführung	und	Mängelbeurteilung)
3.	 AU-Richtlinie	und	Liste	der	ausgenommenen	selbstfahrenden		

Arbeitsmaschinen
4.	 HU-Bremsenrichtlinie
5.	 Richtlinie	zur	Standgeräuschmessung
6.	 Vorgaben-Richtlinie
7.	 SP-Richtlinie
8.	 Konkrete	Durchführungsvorschriften	für	die	HU	und	SP
9.	 Überschreitungen	der	Fristen	bei	HU	und	SP	und	ihre	Folgen
10.	 Festgestellte	Mängel	bei	der	SP,	die	nicht	den	4	Prüfbereichen		

zugeordnet	werden	können
11.	Richtlinie	für	die	Überprüfung	von	Betriebstüren	in	KOM
12.	Richtlinie	für	die	Überprüfung	von	Fahrtschreibern,	Kontrollgeräten	und	

Geschwindigkeitsbegrenzungssystemen	bei	HU	nach	§	29	StVZO
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